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Rundbrief 4 / 2009 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie erhalten unseren Rundbrief mit diesen Themen: 
 
1. Geldbestände im Pfarrbüro 

2. www.opendownload.de 

3. Ausländische Gäste 

4. Bauherrenhaftpflichtversicherung 

 
1. Geldbestände im Pfarrbüro 
 

Es lässt sich nicht vermeiden, dass in Ihrem Pfarrbüro eine gewisse Menge an Bargeld vor-
handen ist. Zu beachten ist jedoch dies: 
 
• das Bargeld muss in einer abschließbaren Geldkassette verwahrt werden; 
• diese Kassette muss in einem abschließbaren Schrank aufbewahrt werden; 
• die vorhandene Bargeldmenge soll so gering wie möglich sein. 

 
Ordnungsgemäß verwahrte Gelder sind bei Einbruch / Diebstahl versichert. Als Nachweis für 
den verlorenen Geldbestand gilt ein Ausdruck des Kassenbuches. Deshalb muss der Geld-
bestand auch immer mit dem Sollbestand des Kassenbuches abgeglichen - und evtl. Diffe-
renzen - aufgeklärt werden. 
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2. www.opendownload.de 
 

Die Firma Content-Services verschickt an alle Besucher, die sich auf der Seite 
www.opendownload.de angemeldet haben, Rechnungen über 96,00 € mit der Begründung, 
dass mit der Anmeldung ein Zugang für ein Jahr auf sämtliche Seiteninhalte gebucht wurde. 
Dabei seien auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert worden. Gleichzeitig 
sei auf das Widerrufsrecht verzichtet worden; deswegen bestünde keine Möglichkeit mehr, 
den Vertrag zu widerrufen. 
 
Deshalb unser Hinweis, sich auf dieser Seite auf keinen Fall anzumelden. Grundsätzlich gilt, 
dass Sie bei Anmeldungen im Internet äußerst vorsichtig sein sollten. 

 
 
3. Ausländische Gäste 
 

Vor allem in den Sommermonaten halten sich viele ausländische Gäste in den Kirchenge-
meinden auf. Dies sind zum Einen Priester als Urlaubsvertretungen, andererseits aber auch 
Gäste aus Partnergemeinden oder Diözesen. Für Alle gilt grundsätzlich, dass sie einen 
Krankenversicherungsschutz benötigen. Um den Krankenversicherungsschutz der ausländi-
schen Seelsorgevertretungen kümmern wir uns automatisch, wenn Sie uns diese Vertretung 
mitgeteilt haben (sh. Rundbrief 3 / 2009). Für die anderen ausländischen Gäste kümmern wir 
uns ebenfalls gern um eine Krankenversicherung. Außer Vor- und Nachnamen benötigen wir 
die Heimatanschrift und die Dauer des Aufenthaltes in Ihrer Kirchengemeinde / Seelsorge-
einheit. 
 
Die Kosten für die Krankenversicherung einer Ferienvertretung trägt die Erzdiözese. Die 
Kosten einer Krankenversicherung für die übrigen Gäste werden wir der jeweiligen Seelsor-
geeinheit belasten.  
 

 
4. Bauherrenhaftpflichtversicherung 
 

Mit der Genehmigung eines Bauprojektes empfiehlt das Ordinariat Ihnen grundsätzlich, eine 
Bauherrenhaftpflichtversicherung abzuschließen. Das Versicherungsbüro Löffler hat uns auf 
Anfrage allerdings mitgeteilt, dass in der Sammelhaftpflichtversicherung bereits die Bauher-
renhaftpflichtversicherung enthalten ist. Diese Sammelversicherung gilt für alle Kirchenge-
meinden. Deshalb brauchen Sie für Ihre Bauprojekte keine separate Bauherrenhaftpflicht-
versicherung mehr abzuschließen. 
 

Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
Klaus Muth      Theo Rappold  
 


